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III
Justiz und Polizeidepartement.

Justizsection.

Die Justizsection hat theils allein, theils vereint mit der

Polizeisection als Justizdepartement folgende Geschäfte

behandelt :

I. Gegenstände von mehr oder weniger gesetzgeberischer Art
und Natur.

Deren sind anzuführen:
1) Das Gefetz, betreffend das Recursrecht des Staates

in Pvlizeistraffällen, von dcm Departemente schon 1843

vorberathen, aber vom Großen Rathe erst nnter'm 1. März 1844

angenommen.

2) Vortrag über die von den Untergerichten des

Amtsbezirkes Wangcn angeregte Aufhebung des Satz. 545 (Vorrecht
des jüngsten Sohnes). Entgegen dem Antrage dcs

Departements beschloß der RegierungSrath, dcm Großen Rathe die

Aushebung jener Satzung zu empfehlen: als jedoch dcr Gegenstand

unter Vorlegung eines Project-AufhcbungSdecretes zum

zweiten Male zur Berathung vor dcn Ncgicrungörath gelangte,

wurde die Berathung zu verschieben bcjchlosscn, und der Vortrag

nebst den Beilagen dem Departemcnte wieder

zurückgeschickt.

3) Das Kreisschreiben an die Rcgicrungsstatthalter des

neuen Cantonstheils vom 3. Jänner, betreffend die Versieglung

der Verlassenschaften.
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4) Das durch die Reklamationen der Amtsschreiber veranlaßte

Krcisschrciben vom 12. Jänner, wodurch in Revision

desjenigen vom 11. Jänner 1843 die bei der Stipulation und

Eintheilung von Doppclverträgen, der Löschungen und der

Zufcrtigungen nach Maßgabe der Satz. 437 und 433 zu

beziehenden Gebühren, worüber der gegenwärtige Tarif entweder

keine Bestimmungen enthält oder verschieden angewendet worden

war, bestimmt und festgesetzt worden sind.

5) Das Kreisschreiben vom 7. October, betreffend die

Vertretung der AintSgerichtSschreiber durch Angestellte, die

nicht Notarien sind.

6) Das Kreisschreiben vom 23. December, wodurch den

Negierungöstatthaltern der Jurabe.zirke, in welchen bisher bei

der Verhandlung der Polizeistraffälle ein unrichtiges und

ungleichförmiges Verfahren befolgt worden war, die daherigen

Gesetze in Erinnerung gebracht worden sind.

7) Das Decrct, betreffend die Anerkennung der

Privatblindenanstalt als moralische Person.

8) Bei Anlaß dcr Behandlung der Organisation der

Centralpolizei, worüber ein umfassender Entwurf der Polizeisection

vorlag, wurde vom Regierungsrathe dem Gesammt-

depavtemente die Begutachtung einiger Vorfragen aufgegeben,
ob nämlich dcr Centralpolizcidirector m Zukunft aus der Mitte
des Rcgicrungsrathes oder der Polizeisection zu erwählen und

dcm Landjägercorps wieder ein besonderer Chef vorzusetzen sei,

übcr welche beide Fragen hierauf das Departement ein

Gutachten in zwei Meinungen eingereicht hat.

II. Staatsverträge gelangten zur Begutachtung vor die

Justizsection bloß der Freizügigkeitsvertrag mit dcm Königreiche

Portugall. Entgegen dem Antrage der Justizsection
wurde beschlossen, diesem Vertrage, als für die hiesigen

Cantonsbürger zu wenig Garantie enthaltend, die Sanction

nicht zu crthcilen.
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28

III, Administrativprocesse wurden von der Justiz¬
section begutachtet 23. Dieselben betrafen:
Vurgernutzungen im Allgemeinen 3

Bau - und Brennholz 6

Ehestetter 2

Bürgerrecht 2

Tcll 2

Bausache

Hcimathschcin-Dcpositcn

Einzug- und Hintcrsäßgeld
Gemeindsmarch

BogtSrechnungSrevision

Vormundschaftssachc

Gemcindörechnungösache

Jncidcntalfragen verschiedener Art

IV, Eigentliche Justizverwaltung.
1) Beschwerden aller Art.

Diese beliefen sich im Jahre 1844 auf 121, während ihre

Zahl 1843 auf 185 und 1842 fogar auf 207 angestiegen war.
Dieselben waren gerichtet:

gegen Regierungsstatthalter und Amtsverweser 20

- Amtsgerichte 4

- Gerichtspräsidenten u. deren Stellvertreter 43

Friedensrichter und deren Suppleantcn 23

- Untergerichte

- Gcmeinds- und Vormundschaftsbchörden

- dcn RegierungSrath
- Amtsgerichtsschreiber

- Amtsschreiber

- Stadtpolizcidirector von Bern
Untersuchungsrichter von Bern

Uebertrag 119

9

14

1

1

1

2

1
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Ucbcrtrag 119

gcgc» vie Oberwaisenkammcr von Bem 1

- die Obennoderationscominission 1

"Î21
Ueber die Frage, ob ans erhobene Beschwerde wegcn

Preßvcrgehcn amtliche Untersuchung cinzulciten sei, hatte
die Justizsection in sechs Fällen dcm Ncgicrungorathe Bericht

zu erstatten.

2) Ueber die Frage, ob eine angehobene Voruntersuchung

fortzusetzen und ob Hauptuntersuchung anzuheben sei, hatte die

Justizsection in 117 Fällen Weisung zn ertheilen. Wurde
dic Untersuchung fallen gelassen, so sprach die Justizsection

ncbst der Ehrenerklärung dem Betreffenden in der Regel für
die ausgcstandcnc Haft auch cine Entfchädigung zu, den Fall
ausgcnommcn, wo derselbe durch sein Benehmen die

Untersuchung selbst veranlaßt hatte, in welchem Falle in analoger

Anwendung des s. 25 des Gesetzes über den Beweis in

Strafsachen keine Entschädigung znerkannt wurde.

Die indicirten Verbrechen und Vergehen qualisiziren sich

folgendermaßen:

Diebstahl 19

Brandstiftung 19

Entwendung 12

Fälschung 4

Ablcgnng falschen Handgelübdes 2

Mißhandlung 7

Ausgcbcn falschen Geldes 3

Betrug 17

Schcltung, Drohung, Ehrvcrletzung 3

Niederkunft unter verdächtigen Umständen 3

Unzucht, Nothzüchtigung 3

Unterschlagung 4

Uebcnrag 96
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Uebertrag 96

Plötzliche Todesfälle 5

Verfchiedene einzelne Verbrechen und Vergehen 16

117

Geldstagsprotokolle dann sind der Justizseetion von den

Richtcrämtern 43 eingesandt worden, nach deren Prüfung
wegen Verdachts von betrügerischem oder muthwilligem Geldstage

wider 36 Geldstagcr amtliche Untersuchung angeordnet

wurde.

Eine übersichtliche Vergleichung der im Jahre 1844

vollführten und aufgehobenen Geldstage mit denjenigen vom Jahre
1843 gewährt folgendes Ergebniß:
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1843. 1844.

Amtsbezirke.
Aufgehoführte.

bene. führte. bene.

Aarbcrg 1« 1 11

Aarwangcn 33 4
11

29 1

Bcrii 94 115 11

Bicl 16 7 9
Büren 7 9 1

Burgdorf 13 1 24 3

Erlach 12 - 5

Franbrunnen
Frutigen

2 13
17 3 15 4

Jntcrlakcn 23 2 14 5

Konolsingen 12 Î 25 1

Laupen 7 12
Nidau 12 2 10 2
Obcrhaslc 20 3 10 2
Saancn 3 1

Schwarzcnburg 2 1 6

Scftigcn 13 2 18

Signau 16 15 2
Obcrsimmcutbal 4 3 18

Nicdcrsimmenthal 12 15 1

Thun 30 3 33 5
Trachselwald 17 3 22 3

Waugcn 24 2 22 4

399 49 451 45

3) Ansehend daS VormundschaftSwescu, fo sind die

hierauf bezüglichen Beschlüsse, insowcü sie Beschwerden widcr

Regierungsstatthalter oder VormundschafrSbehördcn odcr die

von den erstem auSgefprochcnen Passationen bctrcsscn, oben

untcr der Rubrik Bcschwcrdcn" begriffen. Gesuche um
Revision von Vogtsreclmungcn wurdcn drci bcgutachtct. Wcgen

säumiger NcchuungSlcgung odcr Nichtablicfcrung
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der Vogtsrestanzen wurdc wider 17 Bögte oder Beistände

das gesetzliche Erecutionsverfahrcn bcantragt. Wiederholt
mußte sich sowohl bei diesen als andern Anlässen die Justizsection

überzeugen, daß die gesetzliche Vorschrift, wonach ohne

Unterschied auf die Größe des Pupillarvermögcns alle zwei

Jahre Rechnung gelegt werden soll, an vielen Orten noch

nicht durchgrcifcnd befolgt und gchandhabt wird. Den
amtlichen Berichten entnehmen wir übcr die Verwaltung diefcs

wichtigen Administrationszwciges Folgendes:

Aarberg bemerkt: daS Vormundschaftswesen werde im

Ganzen mit wenig Unterschied im Vergleich zu frühern Jahren
gehandhabt: es würde mit dcr Rechnungslegung noch

beförderlicher gehen, wann einzelne Gcmeindfchreibcrstcllcn besser

besetzt wären. Er hat 141 Vogts- und BcistandSrcchuungcn
im Jahre 1844 paffirt, es seien nicht viele mehr ausstehend.

Biel findet den Zustand deö Vvrmundschaftöwcsens im
Vergleich gegen frühere Jahre befriedigender: lobcnöwcrth hierin
die Gemeinde von Biel, nicht so die von Bözingen: auf 183

Bevormundete wurden 63 Vogts- und Beistandsrechnnngcn

vassirt. Büren zeigt 94 passirtc Vogts- und Bcistcmdsrcch-

nungen an, cine beträchtliche Zahl noch ausstehend, besonders

weil es an einzelnen Orten ait fähigen Leuten zu Abfassung

der Rechnungen fehle, daher cr (was natürlich fehr zeitraubend)

mit Passationen und init Abfassung derselben durch sein

Secretariat nachhelfen mußte. Die Rechnungslegung glaubt

er nicht alle zwei Jahre erhältlich, auch nur bei bedcnklichcr

Vermögcnsvcrmindcrung, worüber cr sorgfältig wachen wird,
nothwendig. Burgdorf führt a», die sämmtlichcn VogtS-

rödel, seit vielen Jahren und schon von dcr Nestaurationszeit

her in einem höchst vernachlässigten unvollständigen Zustande,

seien fetzt beendigt, viele selbst seit 19 Jahren ausstehende

Rechnungen eingefordert und paffirt, im Ganzen 259 VogtS-
und Beistandörechnuttgcn passirt, am Ende deö JabreS keinc

mehr vorliegend. Das Pupilla tt'crmögcu bcträgt übcr cinc
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Million. Courtelary erwähnt bloß, die Vormundschafts-

bchördcn seien nicht überall gleich thätig, doch keine Unordnung.

Dulsberg findet das Vormundschaftswesen seit der

Emancipation der Frauen viel erleichtert; zwei Rechnungen

sind passirt worden. Erlach sieht auch, wenn auch minder

als früher, große Lauheit bei einzelnen Gemeinden und

Vormündern : er wünschte Emancipation der Frauen wie im Jura.
Passirt wurdcn 95 Vogts- und Beiftandsrechnungcn, cms-

stcbcnd im Ganzen 428, keine aber beim Beamten rückständig,

von dcm auch die Betreffenden wegcn der Ausstände emstlich

gemahnt worden. F r au b r u n n en verzeigt 146 passirte Vor-
mnndschaftsrechnungen, 129 noch rückständige. Freibergen
hat 13 Rechnungen passirt, keine rückständig; findet überhaupt
die Vormundschaftsbehörden hierin nicht wachsam genug, weß-

halb er auch an sie ein Circular crlasscn hat. Frutigen
findet, daö Vormundschaftswesen gehe immer mehr einen

geregelten Gang, hat 181 Vogtö- und BeistandSrcchnungcn

passirt. Jnterlaken bemerkt, es bestehen ungefähr 1909

Vormundschaften, deren Vermögen aber hiczu in keinem

Verhältnisse stehe. Dem Institut der Waiscnvögte, das hier doch

so sehr am Orte sein würde, sei man abgeneigt; er werde

jcdoch in scincn Bemühungen hiefür ungeachtet dcr bis dahin

mißlungenen Versuche fortfahren. Die Rechnungslegung fei

ctwaS besser geworden, aber bci der ungeheuern Menge von

Rcchnungcn bci noch fo kleinem Vermögen Strenge nicht möglich:

man könne hier nur allmäblig gegen Unkcnntuiß,
Nachlässigkeit, zum Theil gcgcn übcln Willen ankämpfen, auch

fcicn biswcilen Gcbciudc von Bevormundeten zu assecuriren

unterlassen worden. Aufhebung deS StatutarrcchtS wäre hier
dringend zu wünschen. Konolsingen hat 595 Vogts- und

BeistandSrcchnungcn passirt, am Ende des Jahres keine

rückständig. Laufen hat 4 VogtSrechnungcn passirt, findet im

Vormundschaftswescn seit einigen Jahrcn Lauigkeit, die Vögte

zur Rechnungslegung nicht gehörig angchaltcn. Laupcn:
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das Vormundschaftswesen gehe so ziemlich seinen geregelten

Gang; von 446 Bevormundeten sind die Rechnungen für
203 Personen passirt worden, die Ablage von 80 Rechnungen

noch ausstehend; beim Beamten keine Rechnung rückständig.

Neuenstadt hat 80 VormundschaftSrechnungcn und Berichte

passirt. Nidau hat 129 Vogts- und Beistandsrechnungen

pafsirt z er wünschte das Gesetz über Aufhebung dcr Geschlechts-

beistandschaften auch für den alten Canton in Anwendung und

hat schon im vorigen Jahre dcn Uebelstand der Libcrationen

gerügt, welche Verbeiständetc odcr Bcvogtctc Minderjährige
den Vögten oder Beiständen geben und das Vermögcn ohne
Rechnungsablage übernehmen. Obcrhasle hat 157

Vogtsrechnungcn passirt und wiederholt dcn frühern Wunsch

für Vereinfachung dieses Vcrwaltungszwcigeö. Pruntrut
meldet, daß 43 Vormundschaftsrcchnungen passirt worden, 14

seien zurückgeblieben. Saanen: durch das Statutarrecht
unzählig viele Vormundfchaften; er hofft, die Schwierigkeiten

gegen dessen Aufhebung bald beseitigt zu sehcn. Bei so

geringem Vermögen verlangte er die Rechnung nur nach 6

Jahren oder wo eS nicht gut zu gehen schien, aber auch bci

solcher Nachsicht zuwcilen noch Nachlässigkeit, bis auf ernsteres

Einschreiten Besserung erfolgte. Waisenvvgtc wären zwar, da

sie gewöhnlich in zwei Jahrcn Ncchnung lcgcn, nicht wohlfeiler

aber wegen besserer Auswahl für Bögtc und dahcriger

besserer Verwaltung doch wünschenswerth; es giebt so kleine

Vermögen, daß die Verwaltungskostcn mchr als dcn Ertrag
verschlingen; räth daher, die Vermögen unter Fr. 50 in die

Ersparnißcassa zu legen ohne wcitcre Vormundschaft außcr

der Aufsicht übcr dicse Summe. Bei Familicnvogtcien
geriet!) er in einen Kampf, dem er bald erlegen wäre, doch

erlangte er endlich über ein Vermögcn von Fr. 50,900 eine

18 Jahre umfassende Rechnung; noch besteht cinc ungesctzliche

Vormundschaft unter Verwandten, dic abcr wohl bald auf
dic gcsctzlichc Bahn kommcu wird. Auch dcutct cr auf dcn
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Mißbrauch, wo ledige Weibspersonen oder kinderlose Wittwen

ihr Vermögen theilweise oder ganz an die vermuthlichen Erben

abtreten. Es bestehen 632 Rechnungen, von welchen 411

zwei oder mehrere Jahre ausstehen; passirt wurden 174, beim

Regierungsstatthalter keine rückständig. Schwarzenburg:
das früher sehr vernachlässigte Vormundschaftswcsen hat
bedeutend gebessert; die Vögte wurden ernstlich angehalten,

Rechnung zu legen und 1844 wurden 473 Rechnungen paffirt,
fo daß beim Fortfahren auf gleicher Bahn die Rechnungen im

künftigen Jahre fo ziemlich nachgeholt sein werden. S eftig en
widmet dem Vormundschastswescn die gehörige Aufmerksamkeit;
die Rechnungen erfolgen meist zu gehöriger Zeit, jedenfalls
die Mahnungen nie ohne Erfolg; wenige Vormundschaften,
die übcr Fr. 10,000 verwalten; 209 Vogts- und

Beistandsrechnungen wurdcn passirt. Nieder-Simmcnthal hat bei

327 Bogts- und Beistandschaften 84 Rechnungen passirt.

Signau: das Vermögcn unter Fr. 750 wird in der Regel

durch Waiscnvögte verwaltet; dic Zahl der Vogts- und

Beistandschaften beträgt 2688; pasfirte Rechnungen 305, einige
dem Nachfolger übertragen; über zwci Jahre ausstehende

Rechnungen meist nur bci Verbciständetcn zu Erfparung der

Kosten, Thun: allmählig bessere Ordnung; es seien 267 Vogtö-
und Beistandörcchnuttgen passirt wordcn. Trachselwald:
daS Vcrzeichniß dcr Vogtö- und Bcistandschaften ist berichtigt
wordcn. Durch beständiges Drängen sind die alten seit vielen

Jahren rückständigen zum Theil crloschcncn Rechnungen
nachgeholt worden; die Klagen über Unordnung und Nachlässigkeit

fandcu sich meist ungegründet. Es bestehen im Ganzen 2010

Vormuudschaftcn, passirt wurden 554, rückständig sind noch

240. Wangen sieht das Vormundschaftswesen im Allge-
meincn ziemlich gut verwaltet, hat 474 Vogts- und

Beistandsrechnungen; keine vollständig eingelangte ist im Rückstand.
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Jahrgebungsgesuche wurden 54 behandelt, von denen

bloß eines abgewiesen worden ist.

Verschollenheitserklärungen wurden auf Nachwerben
der betreffenden Verwandten 41 ausgcfprochen.

Gesuche um verwandtschaftliche Vormundschaft
gelangte bloß eines znr Behandlung, das aber nicht empfohlen

wurde.

4) Ehchindcrnißdispensationsgefuchc wurdcn IL
vorbcrathen, von dencn 15 in empfchlcndcn, cincS hingcgcn
in abweisendem Sinne vorgetragen wordcn find.

Wart- und Trauerzeitnachlaßgcfuche langten zwei

cin, von denen eines abgcwiescn und eines gewährt wurdc.

5) Gesuche um Bestätigung von Legaten: 17 solche

Gesuche langten ein, und in 12 Vorträgen hat die Justizsection

ihr Gutachten an dcn NcgierungSrath zu Handcn des

Großcn Nathcs abgegeben, wodurch 31 Legaten und Schenkungen

dic Genehmigung ertheilt worden.

6) Fristverlängerungen bei amtlichen Güterver-
zci chnissen: in drei Fällen, wo dcr gesetzliche Termin nicht

auörcichtc, hat die Justizsection über dic dahcrigcn Gcsuche

drei empfehlende Vorträge an den RegierungSrath erstattct.

7) Gesuche um Vollziehungsbefchlc für
auswärtige Urtheile: solche Gesuche sind 7 eingclangt, und

nachdcm dic betreffenden Schuldner einvernommen wordcn,
hat die Jnstizscction 7 gewährende Vorträge erstattet.

8) Erbschaftssachen und VermögenSreclamatio-
nen: 21 Vorträge hat die Justizsection in dergleichen

Angelegenheiten, womit die Regierung sich bcfaßtc, erstattet.

9) Frei ungs Urkunden: ein einziger Fall auS dem

Amtsbezirke Jnterlaken ist vorgekommen, worüber, die Justizsection

Vortrag zur Sanction erstattete.

10) Gesuche um Ueberlassung erbloscr, nach dem

Gesctzc dem Staate angefallener Vermögen: ans
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dem Amtsbezirke Laupen ist cin Fall vorgekommen, worüber

die Justizsection in entsprechendem Sinne Vortrag erstattet

hatte.

11) Ausschreibungen, Wahlvorschläge und
Entlassungen: die Justizsection machte hierüber 17 Vorträge,
nämlich:

für Ausschreibungen und Entlassungen 5

fiir AmtS- nnd AmtSgcrichtschrcibcr- :c. Wahlen 12

17

12) Re curSfr eigen: 5 solche Fragen sind nach Mitgäbe
des Gesetzes vom 1. Merz 1844 von dcn betreffcndcn Rcgie-

rungSstatthaltcrn cingclangt, indem sie dcn RccurS erklärten z

die Justizsection erstattete hierüber 5 Vorträge, woraufhin
dcr RegierungSrath in 3 Fällen dcn NccurS genchmigtc und

in 2 Fällen davon abstrahirte.

13) Eiitschäd i g u n g s r c c l a m a t i o n en : 6 Reklamationen

haben an dcn Staat aus verschiedenen Gründen Entschädniß-

forderungen gcstcllt; auf dic hicrseitigcn Vorträge wurde theils
entsprochen, größcrn Theils abcr abgcwiefcn.

14) DiSciplinarverfügnugen gegen Notarien.
Auf dicßfcitigc Anträge wurde gegen 3 Notarien die Zuckung

ihrcr Patente crkcnnt.

1,)) Abberufungen und Einstellungen. Auf hier-
fcitige Anträge wurdc ein AmtSgerichtfchreibcr und ein

Friedensrichter abbcrufcn nnd cin Uiitcrweibcl eingestellt.

16) Ernste Verweise an Beamte: solche wurden auf
Anträge der Jnstizscction erthcilt: gcgen zwci Gcrichtspräsi-

dcnten, cin Secretariat und einen höhern Beamten.

17) Gesuche um Rückgabe entzogener Notarpatente:

cin einziges Gesuch kam vor, welches von dem

Bittsteller zum drittcn Male gcstcllt und abermals abgewiesen

wurdc.
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18) Notariats asp ir anten. An 30 Bewerber wurde

der Acceß zum Notariatseramen ertheilt. Die Justizsection

hat für 29 dcrselben Bericht über ihre bestandenen Prüfungen
erstattct, von denen 20 als Notarien patentirt und 3 dagegen

abgewiesen wurden.

19) Hiesige und auswärtige Vorladungen: in

Schuld-, Paternitätö-, Erbrechts- und andern Streitigkeiten
hat auf die bctrcffcndcn Gesuche die Justizsection 11 Vorträge
an dcn Regicrungörath erstattet.

20) Gesuche um Ausstellung amtlicher Bescheinigungen:

5 solcher Gcsuche zu diesem und jcncm Rcchtöbchclf

sind cingclangt und auf dic hicrseitigcn Anträge wurde die

Staatskanzlci beauftragt, die gewünschten Erklärungen aus-

zuftcllcn.

21) Fcrtigungs- und Einschrcibungöangelcgen-
heitcn: 6 Fälle hat dic Justizsection vorberathcn und dem

Negicrungsrathe ihre daherigen Rapporte abgegeben.

22) Informationen über Leben oder Tod lands-
ab wcsen der Pcrfonen: vcrimttclst Erstattung von

Vorträgen hat die Justizsection in 2 Fällen die gewünschte
Information besorgt.

23) Nachdem dcr Rcgicrnngsrath die Aufstellung eines

Untcrwcibcls fiir jcdcn Untcrstathaltcrbczirk im Jura crkcnnt

hattc, wurde wider dicse durchaus im Interesse deS Publicums
liegende Maßregel von dortigcn Vcamtcn rcmonstrirt. Auf
dcn Antrag der Justizsection trat aber der Regicrungörath auf
die Vorstellungen nicht ein, sondern beauftragte die

Regierungsstatthalter der Jurabezirke mit der ungefäumten
Vollziehung dieses Beschlusses.

24) Aufhebung von Statutarrechtcn. Das da-

herige schon längere Zeit anhängige Begehren der Landschaft

Saanen hatte die Justizsection, da die nachgesuchte Aushebung

nur eine theilweise sein sollte, Anstand genommen, dem
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Großen Rathe zu empfehlen. Nachdem aber der Rcgierungs-

rath entgegen diefer Ansicht dein Begehren zu entsprechen

beschlossen hatte, wurde von der Justizsectiott ein Project-Auf-

hcbungsdccrct entworfen, das aber die Sanction des Großen

RathcS noch nicht erhalten hat.

25) Infolge Auftrags hat die Justizsection zwei Gutachten

abgcgcbcn in Bctreff der Frage, ob die Genchtspräsidcntcn

bci Hauptuntersuchungen gegen Beamte und Milltärpcrsoncn
dcr betreffenden Bchördcn Anzeige machen sollen; durch zwei

untcrm 2. October an alle Negierungsstatthalter und Gerichts-

prasiocntcn erlassene Kreisfchrciben wurde diese Frage in be-

sahcndcm Sinne entschieden.

26) Außer diesen spccicllcn Vorträgen hat die Justizsection

noch 89 Rapporte über einzelne Angelegenheiten von minderer

Bcdcutnng erstattet.

27) Amtsnotarpatente. Auf geleistete Bürgschaft hat
die Justizsection an 21 Notarien Amtsnotarpatente ertheilt und

solche an die betreffenden Regierungsstatthalter vcrsandt.

Ucbcrdieß haben, da vicr Amtsnotarien ihren Wohnsitz in
andere. Amtsbezirke verlegt hattcn, auf dcchcnges Ansuchcn

und gegcn Einlage neuer Bürgfchaftsschcine dic Umschrcibung

ihrcr Patente Statt gefundcn. Durch Tod oder aus andcr-

wciiigcn Gründen sind dagcn 9 AmtSnotaricn abgegangcn.

28) Französische und andere Significatloncn:
199 solche Sigmsicationen, welche vom Negicrungsrathe der

Justizsection überwicscn wordcn, hat dieselbe zu Besorgung
dcr Insinuation vcrsandt, und zwar weitaus die mcistcn an

die Ncgicrungsstatthaltcr im Jura, nnd hinwi'ercr dic daheri-

gcn WcibclsvcrrichtungSzcugiilffe mit 23 Miffiven an die

Staatökanzlei zur Weiterbeförderung übermittelt.

29) Untcrfuchungen von Amtsfecretariaten: im

Jahre 1843 haben die Untcrfuchungen der Amtöfecretariate

von Obcrhasle, Schwarzenburg, Seftigen und Thun Statt
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gefunden, und infolge derselben hat die Justizsection im Jahre
1844 die von den Experten beantragten Weisungen, nachdem

solche vorher dem Regierungsrache zur Genehmigung vorgelegt

worden, an die Negierungsstatthalter und Gerichtspräsidenten

znr genauen Befolgung überlassen. Im Jahre 1844 dann

sind die Amtsfecretariate von Konolsingen, Signau und

Trachselwald untersucht worden, welche zu keinen namhaften

Rügen Anlaß gaben.

30) Stipulations-, Fcrtiguugs-, Einfchreibungs-
uu d Ps a n d r c ch t slöschu n g s sa ch en: in solchen Angelegenheiten

Hai die Justizsection 31 Missive erlassen, wodurch die

dahcrigcn Anfragen von Amtschrcibern, Amtönotarien, Unter-

gcrichten und Privaten erledigt worden find.

31) Justizrechnung s sach en: außer der Passation der

sämmtlichen Justizrcchnungcn für 1843 hat die Justizsection
29 Einfragen von RegiernngSstattbaltern in Rechnungsange-

legenheiten beantwortet.

32) Vermögens- und Erbschaftsangelegenheit en :

solche Geschäfte hat die Justizsection, außer den bereits hievor

erwähnten Fällen, mit 17 Miffiven an hiesige und auswärtige

Bchördcn besorgt.

33) Paternitätssachcn: 10 Fälle sind vorgekommen,

wo die Justizsection vermittelst Erlassung von Missioni an

hiesige und auswärtige Amtsstcllen Einvernahmen und

Vorladungen oder Mittheilungen von amtsgerichtlichen Sprüchen

besorgte.

34) Einvernahmen hiesiger Zeugen in auswärtigen

Untersuchungen und auswärtigen Zeugen in
hiesigen Untersuchungen: 4 Fälle sind cingctretcn, wo

die Justizsection den Gesuchen der hiesigen Amtsstellen und

auswärtigen Behörden entsprechende Folge gegeben.

35) Einvernahme hiesiger Schuldner wegen
verlangten Vollziehungsbefehlen für auswärtige
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Urtheile und wegcn Citationen: in 19 Fällen wurdcn

die betreffenden Schuldner und Vorgeladenen übcr ihre all-

fälligen Weigerungögründc auf Anordnung der Juftizfcction
einvernommen.

36) Einfragen von Negierungsstatthaltern und

Gerichtspräsidenten :c. bei verschiedenen Angelegenheit

cn, übcr dercn Behandlungsart Zweifel obwalteten:

dergleichen hat die Juftizfcction 46 beantwortet.

Im Ganzen hielt die Justizsection thcils allein, theils
vereint mit dcr Polizeisection 57 Sitzungen.

Im Personale der Behörde fanden folgende Veränderungen

statt: an die Stelle des Herrn Schultheißen Tscharner,

welcher seine Erneuerungöwahl als Präsident ausschlug, trat

Herr Regierungsrath Leibundgut, und an des lctztcrn Stclle

als Viccpräsident dcs Dcpartcmcnts, Herr RegierungSrath

Steinhauer. Als neue ordentliche Mitglieder dann traten am

Platze dcr im Laufe des Jahres entlassenen Herren Bille,
Stettlcr und Müller ein, die Herren Bühlmaun, Wenger
und Matthpö, und als Suppleanten Herr Regicrungörath
Albrecht Jaggi, und als derselbe wcgen anderweitiger
Geschäftsüberhäufung nach einigen Monaten wieder austrat,
Herr Regicrungörath von Tillier, ferner die Herren
Fürsprecher Stâmpfli nnd Hubler. Von diesen sind die Herren

Regicrungörath von Tillier, Wenger und Mattbvs vom Rc-

gicrungsrathc der Justizsection, die Herren Regierungsrath

Stcinhauer, Stâmpfli und Hubler dagegen der Polizeisection

zugcthcilt worden.
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Polizeisection.

I Berathung von Polizeigesehen.

Verwendung dcr Bußen, welche in Unzuchtsfällen verhängt werden.

Bis dahin bestimmte die Ehegerichtsfatzung vom Jahre
1787 das Maß der Buße, welche in Unzuchtsfällen gerichtlich

über die Fehlbaren verhängt wurde, und wies diefe Bußen
odcr Strafgelder den Armen deö Ortes zu, wo der Fehlbare

heimathrecbtig war, so daß auch die dcr fehlbarcn Mannsperson

auferlegte Buße den Armcn ihrer Heimathgemeindc

zukam. Damals galt jedoch der Grundsatz, daß unehelich

erzeugte Kinder dem geständigen oder gerichtlich ermittelten

Vater zugesprochen wurden. In Betrachtung nun, daß seither

der Maternitätsgrundsatz in's Lcben getreten ist, daß

ferner durch Décret vom 18. November 1834 die Gemeinden

durch Aufhebung der Satzung 199 des Civilgefetzbuches von

der Last befreit wurden, statt der Väter unehelicher Kinder

für derselben Verpflegung einzustehen, und daß somit keine

Gründe mehr vorwalten, von derjenigen Buße, wozu der

Vater eines unehelichen Kindes verfällt wird, der Gemeinde

desselben alles zufließen zu lassen, fand sich die Polizeisection

bei einem gegebenen Anlasse bewogen, dem Regierungsrathe

zu Handen des Großen Rathes dcn Entwurf eines Décrets

vorzulegen, dessen Hauptbestiminung dahin ging, daß sämmtliche

Bußen, welche infolge der Erzeugung unehelicher Kinder

gerichtlich ausgesprochen werden, von nun an ausschließlich dem

Armcngute dcr Gemeinde der fehlbaren Weibsperson zufallen

sollen. Das dahcrige Décret wurdc von Ihnen, Tit., am I.Merz
1844 genehmigt, gleichzeitig aber wurden einige Zusätze erheblich

erklärt, über welche die Polizeisection ebenfalls ihr
Gutachten eingereicht hat; das Ganze sieht nun dcr definitiven
Erledigung entgegen.



85 -
II. Allgemeine Sicherheitspolizei.

^ Centralpolizeidirection.
Als Adjunct des Herrn Centralpolizeidirectors wurde

gewählt Herr Franz Singeisen, von Bicl, biöberigcr Secretär

der Ccntralpolizcidirection; an dcssen Stelle dann als Secretär

Herr NiklauS Hänni.
Die Leistungen dieser Stelle, deren Organisation durch

das Gesetz vom 28. Juni 1832 im Allgemeinen geregelt ist,
dchnten sich über folgende Fächer aus:

Paßpolizei.

Visa zu Pässen und Wanderbüchern 11,880

Ncue Pässe 1,050

Ncue Wandcrbüchcr 442

Ertheilte Aufenthaltsscheinc 214

Hausier- und Marktpolizei,

Patente aller Art 1,073

Marktatteftate 159

Verfügungen nach allgemeiner Vorschrift,

Arrestanten 766

TranSportirte Personen von Bern aus 613

Mit Verweis über die Grenze spedirle Subjecte 53

Bcwilligungcn an entlassene Schellenwerksträflinge

zum Eintritt in die Hauptstadt 312

Bewilligungen an vcrwicsenc Personen zum Eintritt 71

Verbrecher eingeliefert 26

Ausgeliefert 27

Ausschreibungen aller Art 2,531

Einspcrrungsstrafcn vollzogen 354

Entlassene Sträflinge 230

Gefängnisse in Bern,

s. Inneres Gefängniß: Gefangene 263

b, Aeußeres Gefängniß: Gefangene 1,910
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FrcmdcnpcUzei,

Die Revision der Fremdenschriften erstreckte sich über

1202 Personen.

L, Landjägercorps.
Dcr Bestand der fünf Divisionen des Landjägcrcorps war

5 Wachtmeister, 14 Corporale und 236 Gcmeinc.

Neu angenommen wurdcn 20. Entlassen: ». mit Nctraitc-

gchalt 3; b. auf eigenes Verlangen 7; «, zu dcn Bczirks-
landjägern übergetreten 2; ,1, wegen Untüchtigkcit 1; «, wcgcn
üblcr Aufführung 4; gestorben 3.

Untcr die Leistungen des Corps gehören:

Arrestationcn von Verbrechern 876; wegen grober
Mißhandlung, Unzucht, Unsittlichkeit, liederlichen Lebens 550;
wegen VcrwcisungSübertrcttmg 339; wegen unbefugten Steuer-
sammclns 34; wegcn unbefugten Hausirenö 369; von Vaganten

und Bettlern 2545; infolge Vcrhaftöbcfchls 774; Abnahme

von Polizeianzeigcn 5399; Transporte von Gefangenen 4672.

Das Vermögen der Landjägcrinvalidencasse beläuft sich

auf 31. Dcccmbcr 1844 auf Fr. 40,952 Rp. 44>/.. Eö hat

sich dasselbe im Jahre 1844 vermehrt nm Fr. 586 Rp. 66.

Waö die Entwürfe einer nähern Organisation der Ccu-

tralpolizcidirection und eines Reglements für das Laudjäger-

corpö anbetrifft, fo wurden die dabcrigen Arbcitcn, nachdem

das Justiz- nnd Polizeidcpartemcnt über cinzclnc Hauptgrundsätze

sein Gntachtcn abgelegt hat, vom Ncgicrungörathc der

Polizeisection zur ncuen Bearbeitung zurückgesandt.

O. Strafanstalten,

s. Die Strafanstalten in Bern.

In Bezug auf die innere Organisation dieser Anstalten

ist von Bedeutung nichts geschehen als die Aufstellung eincs

neuen Befoldungsmodus für das Aufsebcrpcrsonale. Bis zu
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Ende des Jahres 1843 hatten nämlich mit Ausnahme des

Hütten- oder SchreinermeisterS alle Zuchtmeister gleich viel

Besoldung und eben so die Zuchtmeistennnen, nämlich Erstere

Fr. 175, Letztere Fr. 125 jährlich; dann wurden denjenigen

Gliedern des Aufseherpersonals, welche sich durch ihre Pflichttreue

und ihren Diensteifer auszeichneten, nach Maßgabe ihrer
Leistungen jährlich eine Gratisication zuerkennt, deren Betrag
von Fr. 8 bis auf Fr. 50 steigen konnte. Eine längere
Erfahrung lehrte jedoch, daß nicht nur die bisherigen
Besoldungen thcilweise zu gering waren, sondern daß das Bcsol-
dungsspstem überhaupt als unzweckmäßig betrachtet werden

mußte, und der häusige dem Gedcihen der Anstalt und der

Disciplin so nachthcilige Wechsel der Zuchtmeister seiucn

Grund hauptsächlich in diesem Uebclstande hatte. Daher
wurde das bisherige Besoldungsspstem abgeändert und als

ncuc Grundsätze festgestellt, daß die Besoldungen des Auf-
sehcrpersonals mit dcn Dienstjahrcn steigen, die bisher

ertheilten Gratisicationen dann aber wcgfallcn sollen, zumal
die damit bcabsichtigte Wirkung keineswegs erreicht worden,
da dieselben mehr Unzufriedenheit und Entmuthigung bci den

Ucbcrgangcncn erregten, als sie den damit Bedachten zur

Aufmunterung dienten. Die neuen Besoldungen zerfallcn in
vier Clafscn, wovon die unterste mir Fr. 160 für dic

Zuchtmeister und Fr. 120 für die Zuchtmeisterinncn aus das erste

Jahr Dienstzeit; die nächste mit Fr. 180 und Fr. 132 auf
das zurückgelegte erste Jahr Dienstzeit, die folgende mit

Fr. 200 und Fr. 144 auf vicr und die höchste mir Fr. 220

und Fr. 160 auf acht Jahre Dienstzeit; die zwei höchsten

Classcn abcr nebst dieser auch noch durch Tüchtigkeit und gutes

Bctragcn bedingt sind. Dcr Obermeister bezieht nach dem

Großrathsbeschlusse von 1836 eine Besoldung von Fr. 600/
wclchc unverändert beibehalten wird. Der Viceobermeisicr

bezog eine solche von Fr. 250 und nach dcm neuen Bcsol-
duttgösvstem cine Zulage von Fr. 80, ebenso der Oberwcbcr-



meister; und ausnahmsweise bleiben dcm gegenwärtig
angestellten ersten Schuhmachermeister 2 «/« aus der Schnhmacher-

losung zugesichert. Obige Veränderungen sind mit dcm Jahre
1844 eingetreten. Auf den 31. December 1844 befanden sich

außer dcm Obermeister, dem Lehrer und dcr Haushälterin
noch 35 Zuchtmcister, 10 Zuchtmciftcrümcn und 1 Pörtncrin
im Dienst, alles zufammen 49 Personen. Im Allgcmcincn
herrscht im Aufseherpersonale Disciplin und Dicustbeslifscicheit.

Der Bestand der Sträflinge war auf dcn 1. Januar:

Männer. Wciber. Total.
1844 1345 1844 1845 1844 1845

a, im Schcllenwerk 124 153 19 20 143 173

b. im Zuchthaufe 214 211 79 90 290 301

"333 364 95 110 433 474

Eingetreten sind laut Sentenz 286, durch Verlegung l,
also 287. Ausgetreten sind: durch Zeltvollendung 174,
Strafnachlaß 58, Verlegung 2, Tod 12: im Ganzen 246. Die

Mittelzahl betrug, mit Hinzurechnung der nach Thorbcrg
Verlegten, 456^-/^ und ohne diefe letzter,,, also nur von sämmtlichen

im Hause anwesenden Sträflingen, 453>«^/z^ oder 48

mehr als im Jahre 1843.

Das Verhältniß der Recidiven zu der Gcsammtzahl der

Eingetretenen stcllt sich auf 26^/,gg0/g und ist bcinahe gleich

wie im Jahre 1843. JnS Schcllenhaus sind 15 Männer und

keine Wciber, ins Zuchthaus 34 Mäuuer und 27 Weibcr als

rccidiv ciugetretcn. Unter dcn 474 Individuen, welche aus

1. Jenner 1845 in den hiesigen Strafanstalten enthalten warcn,
sind 416 peinlich und 53 polizcirichterlich vcrurtheilt wordcn.

Hinsichtlich der Heimathbörigkeit zäblte man 421

Cantonsangehörige, 33 Schwcizerbürger aus andern Cantonen und

15 Ausländer. Noch nicht admittirte Gefangene waren 9.

Auf gleichen Zeitpunkt waren die sämmtlichen Gefangenen i»

die vorgefchriebenen drei Classen auf folgende Weise vertheilt:
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in dcr Prüfungsclasse befanden sich 249; in der Classe dcr

Bessern 69; in der Classe der Schlechtem 165.

Aufsicht und Disciplin,

Eine Wiederholung der Klagen übcr die unzweckmäßige

Bauart dcS Hauscs und über die daraus folgende Erschwerung

dcr Aufsicht, folglich auch dcr Handhabung der Ordnung,
welche feit einigen Jahrcn durch dic Ueberfüllung dcr Anstalt

noch bcdeutcnd schwicrigcr wurde, würde nicht viel helfen,
indem eö wcdcr in der Macht dcr Bchördcn, noch vicl
weniger in derjenigen dcs Directors liegt, dicsen Ucbclstand in

dcr nächsten Zcit zu beseitigen. D s Betragen dcr Sträflinge
war im Ganzen genommen befriedigend; die meisten derselben

zeigten sich willig und gehorsam; grobe Ercesse kamen nicht

vor. Zwar fehlte es nicht an Wircrspcnstigcn; diese waren

jedoch nicht in großer Zahl und konnten stctö ohne wcitcrc

Störung zum Gchorsam gebracht werden.

Sanitarischer Zustand,

Dieser war wie in den frühern fo auch im Jahre 1844

sehr günstig. Wohl dürften wenige andcre Strafanstalten
solche Ergebnisse zcigcn, obschon in vielcii dersclbcn gewiß

nicht alle Gcfangcnen in die Infirmerie wärcn vcrlcgt wordcn,
wclck'e sich hier auf kürzere oder längere Zcit darin bcfandcn;

derjenigen nicht zu gedenkcn, welche die Krankenkost außer dcr

Jnfirmcrie genossen. Die sämmtlichen Krankcntagc bctrugcn

für die Männer 4817, für die Wciber 3340, also auf den

Tag durchschnittlich 23/z, was auf sämmtliche Sträflinge
bcrechnct 5-/,o°/n ausmacht. Dic Kostcn bcliefcn sich auf
Fr. 3812. 10 Rp., mithin per Person und Kraukcntag auf
Rp. 44. Innerliche Krankheitsfälle 654; davon wurden

geheilt 612, gebessert oder blieben in Behandlung 31; cS starben

11. Chirurgische Krankheitsfälle 82; davon wurden

geheilt 77, gebessert oder blieben in Behandlung 4; cs starb 1.

Unrer den Männern fand ein Selbstmord durch Erdroßlung
Scatt, und cin Selbstmordsvcrsuch, cbcufalls durch Erdroßlung.
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Nahrung,

Von verschiedenen Seiten her hatten sich im Publikum
und selbst in der Mitte des Großen Rathes Stimmen erhoben,

als genössen die Züchtlinge in der hiesigen Strafanstalt eine

zu reichliche Kost, und als sei in diefcm Umstände eine

Ursache der vielcn Necidivfälle zu finden. Die Polizeisection

sah sich deßhalb veranlaßt, dicscn Gegcnstand ciner reiflichen

Untersuchung zu unterwerfen, und das Ergebniß derselben mit

ihren Anträgen bcglcitet dcm Rcgicrungsrathe zu hinterbringen.
Nach Anhörung dcs dahcrigcn Gutachtens hielt jedoch der

Regierungsraih nicht dafür, daß hinreichende Gründe

vorhanden seien, um in dem gegenwärtigen, aus triftigen
Motiven also festgesetzten Nahrungömodus der hicsigen Züchtlingc
eine Abänderung zu treffen. ES hat die feit 1836 auf eine

vorgenommene sorgfältige Untersuchung hin verbesserte Kost

den unbestrcilbarcn Nutzen gebracht, daß seitdem die Krankenzahl

der Züchtlinge wesentlich abgenommen und sich überhaupt

günstiger gestellthat, als in dcn meisten anderweitigen
Strafanstalten. Auch muß man nicht glauben, daß die sogenannte

gute Kost in dcr Strasanstalt cine Ursache dcr Vcrmchruug
der Sträflinge sci. Die Klage übcr die Anfüllung dcr

Strafhäuser ist allgcmcin und beruht auf ganz andern Ursachen.

Scclsorgc,

Die Sonntags- und Wochengottesdicnste haben in gc-

wohnter Weise Statt gefunden. Auch die Abendmahlöfcicr

hat während dcr vier Festzeiten auf übliche Wcisc gchalten

werden können; jedesmal haben durchschnittlich 50 Gcfangcnc

aus dcr Classe der Bessern daran Theil genommen, und circa

15 haben sich der Thcilnahmc enthalten. 6 Mädchen und

8 Knaben crhielten den Confirmandcnunterricht. Nach

vollendetem Unterrichte wurden 3 Kuaben und 1 Mädchen zum

heiligen Abendmahl admittirt.

Im Schulwesen hat sich keine wesentliche Veränderung

zugetragen. Die Genehmigung und Einführung cincr gchö-
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rigcn Instruction Hat dcmsclben cine fcstcre Gestaltung gegeben,

und dieser Instruction gemäß wurde ein Stundenplan
entworfen, nach wclchcm seithcr der Unterricht in wöchcntlich

34 Unterrichtsstunden crthcilt wordcn ist. Die jüngcrn Züchtlinge

haben die doppclte Stundenzahl, wahrend die ältcrn

Züchtlingc durchschnittlich drci odcr vicr Unterrichtsstunden gc-

uicßcn. Dcr Sonntagsnachmittagsnntcrricht fand wic frühcr
mit verdankcnswerthcr Bereitwilligkeit dcr Lehrenden Statt.
Dic Bibliothck ist in Folgc Ermächtigung dcr Polizciscction

am Schlüsse des Jahres 1844 um beiläufig 70 Bände
vermehrt wordcu, und sie wird besonders Sonntags fleißig

bcnutzt.

Patronirung dcr Stràfliiigc,

In dicscr Beziehung ist lcidcr cin Stillstand, sogar
Rückschritt cingctrctcn; einige zuverlässige Gcfangcnc sind freilich

untcrgcbracht und pntronirt wordcu, aber nur in scbr gcriugcr
Zahl. Dic Gründe dicscr Erscheinung liegen theils in dcm

ganz natürlichem Bedenken, andcrn Lcutcn cincn Mcnschcn zu

empfchlcn, dcm man selbst nicht Zutrauen schcnkcn kaun, chcils
in dcm Mangel an tüchtigen Schutzbcistäudcn, wclchc Eifcr
und Geschick für dicfcs Werk zcigcn und dcn Sirafcntlasscncn

wirklich dic gehosstcn Hülfelcistungcn gcwcchren.

Bcscl'âftigung dcr Simflingc,

Auf 31. Dcccmbcr 1844 warcn im Jnncrn dcS Hauscs

beschäftigt mit Wcben 61, Spulen und Zetteln 23, Schustern

28, Schneidern 12, Schrcincrn und andcrn Holzarbcitcn 9,
Schlossern und Schmieden 3 z Spinnen: U)4 Mäuucr und

57 Weiber, Näthcrci 6 Wcibcr u. s. w. Aus äußerer Arbeit

88, im Sommcr bis auf 200.

Tuch- und Lcinwcmd wurdcn gcwobcn 111,238 Ellcn,
wovon für die Anstalt 32,331 Ellcn. Dcr Ertrag dcr
Fabrikationsarbeiten belief sich auf Fr. 21,850. 65 Rp., wovon

Fr. 9131. 07 Rp. in weiblichen Arbcitrn tur die Kunden-
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Weberei bestanden. Fr. 1899. 78 Rp. wurden auf den

Hüttenarbeiten, Fr. 1805. 50 Rp. auf der Schuhmacherei verdient.

An Taglöhnen wurden für die dem Staate und den Partikularen

gemachten Arbeiten bezogen Fr. 15482. 35 Rp. Der
Verdienst auf der Landwirthschaft betrug in Bern Fr. 5928.
44 Rp., in Köniz Fr. 0991. 33 Rp., zusammen Fr. 12,619.
77 Np. Vertheilt man diese Summe auf die oben ausgesetzten

Tagwerke, so erhält man Np. 99V^ per Tagwerk in
Bern und Np. 164 per Tagwerk in Köniz, waö jedenfalls
ein sehr günstiges Resultat ist, um so mehr als die Erzeugnisse

nur zu mäßigen Preisen berechnet sind. Die Taglöhne

für die Torfgräbern werden wie gewöhnlich zu Btz. 7 zu den

übrigen Kosten berechnet und sämmtliche Kosten dann als

Ankaufspreis des Torfes angenommen. Die Gesammtkosten

der Torsgräberei beliefen sich auf Fr. 4758. 95 Rp., für
welche man eine Ausbeute von 461 Doppelfudcrn Torf, 20

Preßtorf- und 132 Torferdefuhren, also zusammen 613 Doppelfuder

erhielt, so daß daS Doppelfuder durchschnittlich auf
Btz. 77^/z zu stehen kömmt; es ist aber der Preßtorf zu

Btz. 90, der gewöhnliche Torf zu Btz. 85 und die Torferbe

zu Btz. 50 zu berechnen. Die Taglohnarbeiter kommen

durchschnittlich pr. Tagwerk auf Rp. 64V/,, die Hüttenarbeiter auf

59>/z, die Schuhmacher auf 25^, die Weber auf circa 55

und dic Spinner nur auf etwa 9 Rp. Die Schncidcr und

Nätherinnen arbeiten meistens nur für die Anstalt, und die

übrigen Fabrikationszweige sind unbedeutend.

Dcr Gcsammtverdienst beläuft sich lauf Fr. 51,834. 02 Np.

Allcs, was aus der Landwirthschaft und der Fabrikation für
die Anstalt gebraucht wurde, ist wie das Verkaufte oder zum

Verkauft Bestimmte angeschlagen; dagegen wird dasselbe aber

auch im Ausgeben zu den gleichen Preisen berechnet.

Die Einnahmen bctrugcn Fr. 122,439. 33

Die sämmtlichen Ausgaben dagegen - 130,188. 26

Dic Mcbrausgabcn von Fr. 7,748. 93
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wurden durch einen auf Rechnung des Credits von 1345

erhobenen Vorschuß vvn Fr. 6158 und aus den Einnahmen zu

Anfang des Jahres 1845 gedeckt.

Diese bedeutende Kostenvermehrung rührt hauptsächlich von

den theuern Lebensmitteln, daneben auch von dem Umstände

her, daß außergewöhnlich viele gefährliche Züchtlinge im

Hause sich befanden, welche nicht init abträglichen Arbcitcn

bcfchäftigt werden konnten, und weil durch die Beendigung
der Schanzcnabtragung viele Taglohnarbeiten zurückblieben.

Hätte man den Winter durch keine Züchtlinge mit Straßenarbeiten

beschäftigen können, so wäre der Nachtheil nicht nur
in finanzieller, sondern auch in disciplinarischcr Hinsicht noch

viel größer gewesen, und es wäre bei der Ueberfüllung des

Hauses sogar unmöglich geworden, alle Züchtlinge irgendwie

zu beschäftigen, was doch das wirkfamste Mittel zu Erhaltung
der Disciplin ist.

Die Gesammtkostcn für die Anstalt (die Ausgaben für
Fabrication und Landwirthschaft können hier nicht in Rechnung

kommen, wie solches in den frühern Jahren irrig geschehen

ist, weil diese nur den Betriebsfonds, also eigentlich nur
Vorschüsse bilden) beliefen sich auf zusammen Fr. 93,280. 26 Np.,
was für 454 Sträflinge auf jeden jährlich Fr. 205. 46>/z, täglich

Rp. 56'/? gibt. Die Verwaltungskostcn betrugen Fr. 20,243.
73 Rp. Der Beitrag des Staates belicf sich auf Fr. 46748.
93 Rp. Schließlich kann nicht umhin bemerkt zu werden,

daß die Führung des Rechnungswesens der Anstalt, welche

sich nicht nur auf die Verwaltung, die Fabrication und die

Landwirthschaft erstreckt, sondern auf eine besondere Rechnung

für jeden einzelnen Züchtling sich ausdehnt, eine höchst schwierige

und weitgreifcnde Aufgabe ist, welche von dem Buchhalter
mit lobenswerthem Eifer und Gefchick erfüllt wird.

b. Die Strafanstalten in Pruntrut.
Die Organisation dieser Anstalten hat im Jahre 1844

keine Veränderung erlitten. Mit Ausnahme der Desertion
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eines Züchtlings, der sich auf äußerer Arbeit befand, und der

sich wenige Tage nach seiner Entweichung freiwillig wieder

stellte, störte nichts ihren gewöhnlichen Gang, obschon es an

äußern Anlässen keineswegs fehlte. Einige Zuchtmciftcr wußten

nämlich entlassen werden, und ihre Ersetzung fiel nicht

ganz glücklich aus; die vorgenommenen beträchtlichen Baurc-
Varationcn machten die Anwesenheit vieler freier Arbeiter
nothwendig und gefährdeten durch offene Stellen die Sicherheit
dcr Gebäude. Dessen ungeachtet vcrdient das gutc Bctragen
dcr Sträflinge Anerkennung: mit wenigem Ausnahmen genügte

cs an gclinden DiSciplinarstrafcn. Das Aufschcrpcrsonalc
bestand aus fünf Zuchtmeiftern und eincr Aufseherin fiir die

Weiber.

Der Bestand dcr Sträflinge war folgender:

Männer. Wciber. Total,
auf 1. Jänncr 1844 1845 1844 1845 1844 1345

a. im Schcllcnhaufe 4 10 2 4 12

b. im Zuchthause 50 50 17 1« 67 66

Total 54 60 18" 71 79

Eingctrctcn sind 53, ausgetreten 46. Unter den in Folge

Sentenz cingetrctcnen 9 SchellenhauSstraflingen warcn 2 rccidiv,
untcr dcn 42 Zuchthaussträflingcn 7. Dcr Heimathhörigkcit
nach waren 71 Cantonsbürger, 3 Schweizer aus andcrn Can-

toncn, 4 Ausländer. ES befanden sich am 31. Dcccmbcr
1844 in dcr Prüfungsclassc 23, in dcr Classe dcr Besscrn 12,

in dcr Classe dcr Schlechtem 43. Die Mittelzahl der Sträflinge

belief.sich auf 76^//,.

Auf den Vorfchlag des Herrn Zuchthausdircctors zu

gänzlicher Absonderung der Weiber von dcn männlichcn Züchtungen

durch Errichtung eines neuen Locals in cincin besondern

Theile der Anstalt bewilligte dcr Regicrungörath hicfür cincn

außerordentlichen Credit von Fr. 3000, und dic Polizeisection

übertrug die Leitung und Ausführung dicscr Arbcitcn mit
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vollem Vertrauen dcm Herrn Zbinden. Die Arbeiten wurden

gegen Ende März begonnen und so rasch fortbctrieben, daß

die Wciber am 28. December in ihr neues Local verlegt
werden konnten. Dieses besteht nunmehr aus einem geräumigen

Attclicr, aus zwei aneinandcr stoßcndcn Schlafzimmern,

jedes von zwölf und im Nothfälle von vierzehn Betten, einer

Infirmerie von acht bis zehn Bcttcn, cincin Zimmcr für die

Aufschcrin und aus zwei Zcllcn. Die Arbcitcn sind

befriedigend ausgefallen; cin großer Theil wurde durch die Züchtlinge

selbst besorgt, und der Credit wird nicht erschöpft werden.

Die gänzliche Beendigimg diefer Arbeit wird beim Eintritte
der bessern Jahreszeit in kurzer Zeit vollendet werden, und

die Sache selbst neben der Trennung der Gcschlcchtcr den

Vortheil haben, daß eine größere Anzahl von Züchtlingen in
der Strafanstalt zu Pruntrut wird aufgenommen werden können,

als bisher.

Waö die finanziellen und industriellen Vcrhältnisse betrifft,
so wurden folgende Einnahmen gemacht: von der Weberei

Fr. 3606. 03 Np.z von der Spinnerei Fr. 85. 98 Rp.; von

der Schneiderei und Schuhmacherei Fr. 112. 20 Rp.; von

Verschiedenem (Uhrmacherei) Fr. 152. 20 Rp.; von den Tag-
löhncn Fr. 1277. 90 Np.z von dcr Landwirthschaft Fr. 2516.
28 Np. Das Gesammteinnehmcn belief sich auf Fr. 17,342.
29 Rp., das Ausgeben auf Fr. 16,343. 40 Np. Zu Bestreitung

dcs Lctztern erfordcrte cs cincn Staatszuschuß von Fr.
7267. 72 Rp. Derselbe auf die Mittclzahl der Sträflinge,
nämlich 76'//,, vertheilt, bringt auf jeden Fr. 94. 69/z per
Jahr oder Rp. 25>>/iz pr. Tag. Im Jahre 1843 brachte es

auf dcn Sträfling im Jahrc Fr. 81. 72/z Rp. odcr täglich

Rp. 22-/5- Dieses weniger günstige Resultat für das Jahr
1844 kann seine Rechtfertigung in folgenden Umständen finden:
u,. in den außergewöhnlich hohen Pressen der Kartoffeln;
b. in der mindern Zahl von Taglohnarbeitcn bei Privaten
und im ungünstigern Betriebe der Weberci; «, in der großen
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Zahl von Kranke»; <l, in der großcn Zahl von Bezirksge-

gefcmgenen, deren Unterhaltungskosten großcntheils erst im

folgenden Jahre eingehcn; «, in den abgesehen von dem neu

errichteten Wcibcrlocal immerhin beträchtlichen Reparationö-
kosten für Instandhaltung dcs alten Gebäudcs.

Die vorzüglichste und einträglichste Beschäftigung dcr Sträflinge

war wie gewohnt die Wcbcrci und dic Taglöbnc.
Hinsichtlich dcr Wcbcrci wird bemerkt, daß in Allem gcwobcn

wurdcn 33,490 Ellcn, wofür 1744 für dic Anstatt. Bon
dem dahcrigcn Ertragc von Fr. 3606. 03 Np. sind dcn Arbeitern

für ihren Theil an dcr Arbcit zugekommen Fr. 319.
84 Rp. Bci größcrm Raum und Bcrmehruug der Arbeiter
wird die Wcbcrci eine viel größere Ausdehnung gcwinncn
köuncn. Hinsichtlich der Taglöhne bei Particularcn, die bis

dahin stets einen guten Ertrag lieferten, belief sich derselbe

im Jahre 1344 nur auf Fr. 1277. 90 Np., herrührend von

1953^/? Tagwcrken, währcnd er im Jahre 1843 auf Fr. 1775.

75 Np. sich belief. Die Ursache lag in dcm Mangel gccig-

neter Züchtlinge zur Zeit dcr großen Landarbcitcn und in dcr

Errichtung dcr Dreschcrcien, waö auch für die Zukunft diefen

Arbeitszwcig stets mchr beschränken wird. Unter dem Ertrag
industrieller Thätigkeit erscheinen dicßmal auch Fr. 147 für
Uhrmacherei. Zwei Züchtlingc, wclchc dieses Fach kannten,

wurdcn damit beschäftigt, und zwar auf dcm Fuße, daß man

sie mittclst der Bezahlung ihrer Pcnst'on von Btz. 5 täglich

auf eigene Rechnung arbeiten ließ. Dicscr Modus brachte

der Anstalt dcn großcn Vortheil, daß sic sich nicht mit dcr

Anschaffung kostspieliger Wcrkzcuge zu befassen brauchte.

Hinsichtlich der Landwirthschaft ist zu bcmcrkcn, daß 19

Juchartcn und 235 Ruthen gemiethctcn Landcs durch die

Züchtlinge bcarbeitct wordcn find. Mit Ausnahme von 3/4
Jucharten Weizcn, wclchc vom Rost ergriffen wurden, war die

Erndtc durchweg befriedigend. Auch war das finanzielle Ergebniß

nicht ungünstig: der Reinertrag war Fr. 1704. 06 Rp.
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Ueber den fanitarischen Znstand ist leider kein befriedigender

Bericht zu erstatten. Nie war die Infirmerie mi Kranken

beiderlei Geschlechts so fortdauernd angefüllt, wie im Jahre
1844. Die Mittelzahl der Kranken stieg auf täglich 12'/.,
was beinahe den sechsten Theil der gesammtcn Bevölkerung

ausmacht. L Männer sind gestorben, 4 davon an der

Lungenschwindsucht, mit der sie in die Anstalt getreten; der fünfte

an AlterSgebrechcn. Was die übrigen Kranken betrifft, so

war dcr größere Theil mit vorübergehenden Uebeln behaftet.

Nur wenige mehr oder weniger schwierige Krankheitsfälle

warcn vorhanden. Die Zahl der Kranken war übrigens öfters
mit solchen Individuen vermehrt, welche mit der Krätze

behaftet waren und in diesem Zustande aus dcn Bczirksgefangen-

schaften in Pruntrut ankamen.

Cultus und Unterricht haben ihren gewohnten Fortgang
gehabt. Vier reformirte Sträflinge wurdcn zum h. Abendmahl

unterwiesen; einer trat vor der Admission auS; ein

anderer mußte zurückgewiesen werden; zwei wurden admittirt.

Schließlich wird hier erwähnt, was der Herr Zuchthausdirector
in seinem Jahresberichte bezüglich auf das Patronage der

Züchtlinge bemerkt. Er sagt nämlich darüber ungefähr
Folgendes: Die schlechten Streiche, welche verschiedene Freigelassene

in der dortigen Gegend den Meistern, bei denen sie

untergebracht waren, gespielt haben, sind der Grund, daß es

unmöglich wird, denselben ferner Brod zu verschaffen. Kein

einziger, der in der Umgegend ein Asyl gefunden, hat den

Erwartungcn cntfprochcnz die mcistcn haben sich vcrstohlener-

weise und ihre Meister bestehlend entfernt und geriethcn neuerdings

in Gefangenschaft, oder brachten dieselben durch ihre

Entfernung in Vcrlcgenhcit, nachdem sie das Nothdürftigste
verdient hatten, um sich zu bekleiden. Ueber diejenigen Züchtlingc,

welche durch Verwendung des Herrn Directors Zbinden
im alten Canton patronirt wurden, sind keine günstigern
Berichte eingelangt. Im Jahre 1844 wurdc kein austretender

7
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Sträfling eigentlich patronirt, was seinen Grund hat theils

in dem plötzlichen Austritt oder in dcr Weigerung der Einen;
in der geringen Hoffnung auf einen günstigen Erfolg bei den

Andern; in dem Umstände, daß ein großer Theil Fremde

waren, oder Verheirathete, welche von ihren Eltern oder

Verwandten reclamirt wurden. Ucbrigens ziehen diejenigen,

welche einiges Geld besitzen, vor, ihre eigenen Meister zu

bleiben; diejenigen, die solches cntbchrcn, suchen die Patro-

nirung hauptsächlich nur zu dem Zwecke, durch dcn Erwerb

von Geld odcr Kleidung in den Stand gesetzt zu werden,

nachher desto leichter ihren Neigungen nachzuleben, und die

Zahl derjenigen dürfte sehr klein sein, welche sich in wahrem

Vertrauen dieser wohlthätigen Schutzaufsicht unterziehen und

in der aufrichtigen Gesinnung, dieselbe zu ihrer Besserung

zu benutzen.

e. Die Enthaltungs- und Kostgängeraufsichtsanstalt in

Thorberg.

Männer. Weiber. Total.
Auf ersten Jänner 1844 waren

in diesen Anstalten anwesend 8 4 12

Eingetreten sind im Laufe des

Jahres 15 4 19

Es haben sich demnach in diesen

Anstalten im Ganzen befunden 23 8 31

Im Laufe des Jahres 1844 sind

ausgetreten 10 3 13

Auf 31. December 1844 war
der Bestand 13 5 18

Unter den Gefangenen und Kostgängern waren vier nicht

unterwiesene junge Personen, denen vom angestellten

Seelsorger Religionsunterricht ertheilt, und von welchen zwei zum

h. Abendmahle admittirt worden sind. Von dcn wegcn Ge-
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müthskrankheit und Delirium nach Thorberg gebrachten

Personen konnten drei als geheilt wieder entlassen werden. Wegen

Mangels an einem in dcr Nähe wohnenden Arzte ist die

ärztliche Sorge in Folge Uebereinkunft provisorisch für ein

Jahr Herrn Dennlcr, Arzt zu Burgdorf, übertragen worden,

welcher dafür cin Honorar von Fr. 400 bezieht.

Im Uebrigen sind die Verhältnisse, was die inncre

Einrichtung der Anstalt, die Scelsorgc, die Behandlung und

Beschäftigung der Gefangenen und Kostgänger?c. betrifft, vollkommen

gleich geblieben.

ll. Oberaufsicht über die Gefangenen.

Die Polizeisection machte es sich zur Pflicht, die monatlich
aus den Amtsbezirken einlaufenden Gcfangcnschaftsrapporte

durch eines ihrer Mitglieder sorgfältig prüfen zu lasscn,

allfällige daraus hervorgehende Uebelftände und Unregelmäßigkeiten

zu rügen, bei lungern Enthaltungen Ausschlüsse zu

vcrlangcn über den Stand der Untersuchung, auffallende Vcr-
zögcrungcn dem Obergcrichte anzuzcigen, und auf diese Weise

dic Oberaufsicht übcr dic Gefängnißpolizci auszuüben. Klagen

von Gefangenen übcr schlechte Behandlung odcr fchlechte Nahrung

kamcn ihr indessen keine zu Ohren. Als OberaufsichtS-

bchörde übcr dic Gefangenschaften mußte die Polizciscction
bei der Anfüllung der Zuchthäuser darauf Bedacht nehmen,

wenigstens zur momentanen Aushülfe geeignete Localitätcn zu

finden, um dcr Ueberzabl von Gcfangcncn Platz zu verschaffen.

Zu dicscm Ende wurdcn cinige Räume in dcr äußern
Gefangenschaft in Bern in Beschlag genommen. Zum nämlichcu
Zwecke wurden cinige Bautcu in dcm Zuchrhausgedäude zu

Pruntrut decretici. Außerdem richrcke die Polizeisection ihr
Augenmerk auf den hintern Burgerspital in Bern, wo im

Falle der Noth cinige Gefangene einer gewissen Classe

enthalten werden könnten. Sie trat dießfalls in Unterhandlung
mit der Spitaldirection, und es kam eine Uebereinkunft zu
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Stande, deren wesentliche Puncte darin bestehen, daß die

Spitaldircction dem Staate bestandweise sechs Gefangenschaftszellen

sammt den darin befindlichen zwölf Betten und dem

übrigen Mobiliar und cin Verhörzimmer zu Benutzung überläßt.

Der Spinnmeister wird nach einer ihm zu ertheilenden

Instruction den Gefangenwärterdienst verrichten und jährlich
vom Staate eine angemessene Vergütung erhalten. Die
Beköstigung der Gefangenen wird vom Spitale geliefert, und

zwar ist die vom Staate zu leistende Vergütung für die Tisch-

gängerkost auf Btz. 15, für die Pfründerkost auf Btz. 10, für
die Spinnstubenkost auf Btz. 6 täglich berechnet. Die
Uebereinkunft tritt auf 1. Jänner 1845 in Kraft und ist auf eine

Dauer von 3 Jahren geschlossen.

Endlich fand sich die Polizeisection veranlaßt, das Bau-
dcpartemcnt neuerdings auf die Dringlichkeit der Herstellung
oder verbesserten Einrichtnng mchrercr Gefangenschaften, wie

z. B. derjenigen zu Schloßwvl, und Biel, aufmerksam zu

machen und auf baldige Abhülfe zu dringen.

e. Aufsicht über dic Rcttungs- und Löschanstalten.

Auch im Jahre 1844 wurden mehrern Gcmeindcn auf den

Antrag der Polizeifection Staatsbeiträge an den Kosten der

Anschaffung neuer Feuerspritzen verabreicht, und es ist

erfreulich, hier bemerken zu können, daß im Allgemeinen ein

rühmlicher Eifer unter dcn Gemeinden entstanden ist, sich mit

diesem kostspieligen aber wesentlichen Nettungsmittel bei Feuerö-

brünsten zu versehen, da, wo ein solches noch nicht vorhanden

ist, oder wo die Verhältnisse eine Vermchrung der bestehenden

Spritzen nothwendig machen. So erhielt die Gemeinde Erlach

eine Beisteuer von Fr. 19«. 80; Bassecourt Fr. 160; Ins
Fr. 300; Biel Fr. 373; Gstaad Fr. 84. 80; Walterswvl

Fr. 39. 80; Courrour und Corcelon Fr. 56; Treiten Fr. 198.

40; Grünen Fr. 110. 40; Ober- und Niedergraswvl Fr. 200.
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Die Verabreichung derjenigen Fr. 800, welche nach

bisheriger Uebung der Stadt Bern als jährlicher Beitrag an die

Kosten ihrer Löschanstalten und des Brandcorps ausgehändigt

wurde, unterblieb einstweilen, da der Regierungsrath die

Polizeisection mit der Begutachtung der Frage beauftragt hat,

wie dieses Steuerverhältniß entstanden sei, und ob unter den

gegenwärtigen Verhältnissen ein Grund obwalte, mit der

Ausrichtung jener Beisteuer fortzufahren.

Bei diesem Anlasse ließ die Polizeisection eine Untersuchung

der dem Staate gehörenden, in Bern besindlichen Feuerfpritzen

vornehmen. Das Resultat dieser Untersuchung war, daß von

den fechszehn vorhandenen Spritzen, welche nebst den dazu

dienenden Geräthfchaften im Jahre 1838 durch einen

Sachverständigen auf Fr. 3157 gewerthet wurden, nur noch zwei

in brauchbarem Zustande sind, nämlich die im Zeughause

aufbewahrte sogenannte Hallerfpritze und die ebendaselbst

aufbewahrte Spritze, welche im Jahre 1837 von Carl Rubin

verfertigt worden ist. Alle übrigen sind entweder durch die Länge

der Zeit unbrauchbar geworden und nicht einmal reparations-

fähig, oder genügen wegen ihrer geringen Beschaffenheit den

heutigen Forderungen nicht mehr. In Folge dessen wurde die

Polizeisection vom Regierungsrathe beauftragt, von den in
der Hauptstadt befindlichen obrigkeitlichen Feuerspritzen jene

zwei ersterwähnten nebst noch drei Kübelfpritzen zur einstweiligen

Aufbewahrung auf dem Zeughause und auf dem Rathhause

zu behalten, die übrigen unbrauchbaren Spritzen auf

gutfindende Weise zn veräußern.
Was die Feuerpolizei im Allgemeinen anbetrifft, so kann

nicht wohl in Abrede gestellt werden, daß der Grund der

vielen Feuersbrünste großentheils in der mangelhaften Erecution

dcr Feuerordnung und in dem Umstände zu suchen sei,

daß die dießfallsigcn Vorfchriften im Publikum nicht hinreichend

bekannt oder allmcihlig in Vergessenheit gerathen seien. So
z. B. wird das Tabakrauchen sehr häufig ungestraft mit einer
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so unverständigen Sorglosigkeit betrieben, daß man sich

verwundern muß, wenn nicht noch zahlreichere Brandunglückc

hieraus entstehen. Eine gleiche Sorglosigkeit herrscht im
Gebrauche der sogenannten Zündhölzchen und in dem Ucbclstande,

daß so oft Leute sich mit offenen Lichtern in Scheunen, Ställe
und andere fcuerögcfährliche Orte hinbegebn,. Mancher Brand
könnte auch im Entstehen gelöscht werden, wenn Particularen
wie Gcmcittdcn cö sich zur Pflicht machen würden, die

vorgeschriebenen Sicherhcitsvorkehrcn zu treffen, und wenn
insbesondere die Vorschrift über dic Aufstellung vvn Nachtwächtern

sorgfältiger beachtet würde, als es der Fall ist. Schon im

Jahre 18Z7 waren zwar die sämmtlichen Rcgicrungsstatthaltcr
durch den Ncgierungsrath auf die Nothwendigkeit eincr

kräftign, Handhabung dcr Feuerordnung aufmerkfam gemacht und

aufgefordert wordcn, ihre Thätigkeit ganz besonders auf diesem

wichtigen Zweig der Polizeiverwaltung zu wcnden. Nichts
desto weniger hiclt die Polizciscction dafür, daß eine ähnliche

Aufforderung neuerdings am Orte wäre. Sie ließ den Rc-

gierungöstatthaltcrn eine Anzahl von Ercmplaren der gedruckt?,,

Fcucrordnung vom Jahre 1819 mit dem Auftrage zukommen,

diesclben bestmöglich zu verbreiten und vorzüglich an Vorgesetzte,

Feuerpolizcibeamte u. s. f. auszutheilen. Gleichzeitig

sprach die Polizeisection in eincm Krcisschreiben gegen die

Ncgierungsstatthaltcr und Gcrichtöpräsidcntcn die Erwartung
einer gehörigen und energischen Handhabung jcncr Verordnung

auS, indem sie dicsen Beamten zu Gemürh führte, daß cinc

kräftige Erecution dcr dahcrigcn Vorschriften unerläßlich sei,,

daß namentlich dcn Landjägern und Polizeidicnern Wachsamkeit

und Eifer anempfohlen wcrdcn folle, daß dcn einlangenden

Anzeigen von Gesetzesübertretungen ab Seite dcr Ncgicrungs-

statthalter pflichtgcmäß Folge gegeben und die Fehlbarcn von

dcn, Richter nicht nur mit eincr Ermahnung cntlassni, sondern

gebührend bestraft wcrdcn.
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f. Ertheilung von Lebensrettungsprämien.

In fünfzehn verfchiedcnen Fällen fand sich die Polizeifection

bewogen, Handlungen der Nächstenliebe, die sich in der

Rettung eines Menschenlebens kund gaben, zu belohnen. Unter

diesen verdient besonders bemerkt zu werden die edle

Handlungsweise des Zephirin Clémence zu Pommerais, dessen

kühnem Entschlüsse und persönlicher Hingebung es gelang, bei

dem am 13. Jänner 1844 zu Pommerats stattgefundenen

Brande die Rettung einer siebcnzigjährigen Frau aus einem

Zimmer des ersten Stockwerkes dcs brennenden Wohnhauses

zu vollbringen, in einem Augenblicke, wo der Zugang zu

demselben nicht mehr offen war, und wo unmittelbar nach

vollbrachter That der Einsturz des Dachstuhls die Zerstörung

jenes Zimmers verursachte. In Anerkennung dieser lobens-

wcrthen Hingebung ward dem Clémence die silberne Verdienstmedaille

zugesprochen, und ihm überdieß eine Recompenz von

Fr. 50 verabreicht.

Anzeigen von Unglücksfällen oder außergewöhnlichen

Todesfällen.

Der Polizeisection wurden 44 Anzeigen von außergewöhnlichen

Todcsfällcn, worunter 16 Fälle von Ertrinken, und 17

Anzeigen von Sclbftentlcibungen eingereicht.

Hl. Kriminalpolizei.
Tic Beaufsichtigung der Criminalpvlizci, d. h. Verhinderung

und Entdeckung von Verbrechen, Entdeckung, Signalisirung
und Einbringung der Gethäter von Vergehen und Verbrechen,

Stellung von Anträgen zu Auslieferung von solchen ist

zunächst unmittelbare Aufgabe dcr Centralpolizeidirection, und

die daherigen Leistungen erscheinen in der hievor enthaltenen
Uebersicht dcr von dieser Beamtung besorgten Geschäfte.

Die verschiedenen Bcgchrcn um Begnadigung, theilwciscu

Straferlaß, Strafumwandlung, Strafaufschub u. s. w., welche
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die Polizeiscction zu begutachten hatte, stiegen auf die Zahl
von 163. Darunter sind jedoch nicht begriffen die Empfehlungen

für den Erlaß des letzten Zwölftels der Strafzeit der

bessern Sträflinge ron Seite der betreffenden Zuchthausdirec-

toren, über welche sie nach ihrer Competenz jeweilen von

ihr aus entschieden hat.

IV. Fremdenvolizei.

Im Jahre 1844 erhielten gegen Erfüllung dcr gesetzlichen

Requisite 40 Frcmde Aufenthaltöbewilligungen und III Fremde

Niederlassungsbcwilligungen. Dcr Stand dcr Fremden im

Canton, mit Ausschluß dcr bloß Durchrciscudcn, so wic dcr

Schweizer aus andern Cantonen, mit Ausnahme der

Freiburger, welche sich mit Nicdcrlassungsbcwilligungen zu vcrsehen

haben, und der fremden Handwerksgesellen war auf 1. Juli
1844 folgender: 883 Fremde mit Niederlassungs -

Bewilligungen, 140 mit Toleranzen; Total 1023 Fremde oder 26

mehr als auf 1. Juli 1843. Unter diesen Fremden befinden

sich namentlich 97 Badenser, 33 Baiern, 504 Franzosen,

71 Freiburger, 13 Britten, 29 Heimathlose, 14 Hesscndarm-

städtcr, 15 Oestreicher, 10 Polen, 17 Sachsen, 72 Sardinier,
98 Würtemberger.

Die Revision der Fremdenschriftcn wurde von dcr Central-

polizeidirection mit gewohnter Sorgfalt und Genauigkeit besorgt.

Es wurde von ihr auch eine genaue Angabe des ganzen Bestandes

einer jeden im hiesigen Cantone niedergelassenen Frcmdcn-

familie angeordnet, weil sie sich bei vcrfchiedencn Gclegen-

heiten überzeugt hatte, daß die jährlich in dicsen Familien

vorfallenden Aenderungen im Personenstände durch Geburt,

Heirath oder Sterbefälle nicht regelmäßig anher verzeigt worden

seien, und damit man in Zukunft untersuchen könne, ob wirklich

alle Glieder der Familien über ihren Aufenthalt legitimirt
seien. Diese Maßregel hat sich bereits als ganz zweckmäßig

erwiesen, indem sich wirklich eine große Anzahl von Personen,
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meistens Kindern, vorgefunden hat, welche in dcn Controllen

dcr Centralpolizei nicht eingetragen und mehrcnthcils auch in

ihrcr Heimath oder bei ihren respective,! Gesandtschaften nicht

eingeschrieben waren. Um diefe Einschreibungen zu bewirken,

haben die Betreffenden ernste Weisungen erhalten.

In definitiver Erledigung der Anstände, welche sich in
Betreff dcr Niederlassung würtcmbcrgischcr Angehöriger schon im

Laufe des vcrflossencn Jahres erhoben hattcn, setzte endlich

dcr Regierungsrath durch Schlußnahme vom 2. October 1844

als Regel fest, daß den Wiirtembergern die Niederlassung im

Canton Bern nur gegcn Einlage von Heimathschcinen solle

crthcilt werden, welche für die Dauer von wenigstens sechs

Jahrcn gültig sind. Die bereits hier niedcrgclasscncn Würtem-

bergcr sollen wenigstens drei Monate vor Ablauf der Gültigkeit

ihrer Heimathscheinc angewiesen werdcn, neue oder

erneuerte Heimathscheinc für sechs Jahre beizubringen, unter

Androhung der Fortweisung auf den Zeitpunkt, wo ihre Legi-

timationsfchriften ausgelaufen sein würden. Zugleich erhielt
die Centralpölizcidirection die Weisung, diescnigen hier
niedergelassenen Würtcmbcrgcr, deren Heimathschcine ausgelaufen

sind, sofort anzuhalten, den Canton zu verlassen, und dieselben

längstens auf 1. März polizeilich fortzufchaffen, infofern sic

nicht Hcimathscheine für fechS Jahre gültig vorlegen und darauf

die Nicdcrlassungsbcwilligung neuerdings erhalten.

Außer dcr jährlichen Revision der Legitimationsschriflen
dcr in Folge Niederlassungö- oder Toleranzbewilligungen im

Canton Bern sich anfhaltcnden Fremden wurde im Jahre 1844

auch in Erecntion des S. 48 des Fremdcngcfetzcs die seil

langer Zcit untcrbliebene Revision dcr von dcn fremden
Handwerksgesellen eingelegten Schriften angeordnet, uud

glcichzcitig die Centralpolizeidirection vom Regierungsrathe
beauftragt, künfiigbin von sich aus eine folchc Revision allc

zwci Jahrc vorznnchnicu und dcr Polizciseckion darübcr Bcricht

m erstattcn.
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Der Zudrang von Heimathlosen bildete wie gewohnt

den Gegenstand verschiedenartiger Polizeimaßnahmen und

Unterhandlungen mit andern Ständen. Nachdem im Laufe des

Jahres 1843 durch eine gemeinschaftliche Maßnahme der

Regierungen von Bern und Neuenburg eine Anzahl in den

beidseitigen Cantonsgebieten aufgegriffener Vaganten dem Vororte

zugeführt worden sind, damit derselbe nach Anleitung dcr

bestehenden Concordate übcr Ertheilung von Heimathrcchten an

Heimathlose diese Individuen denjenigen Cantonen zuweise,

denen sie angehören mögen, wurde in Folge dcr stattgehabten

Ermittlungen die Mehrzahl jener Individuen in ihre Heimath
abgegeben. In Bezug auf einige Familien, dcrcn Herkunft
uuerörtert blieb, verlangte jedoch dcr Vorort, daß die Stände

Bern und Neuenbürg, in denen sich diefe Heiinathlofen
angeblich aufgehalten haben, gemäß dcm Concordate sich mit
den übrigen in dicscr Sache bcrheiligtcn Cantonen wegen

Uebernahme der fraglichen Heimathlosen gütlich zu verständigen,
oder die Sache vor das eidgenöfsifche Recht zu bringen hätten.

Gegen eine solche Zumuthung protestine Bern, behauptend,

daß aus einem kurzen, weder von dcn betreffenden Cantons-

rcgicrungen noch von den Gemeindsbchörden genehmigten

Aufenthalte einer Anzahl heimlich eingedrungener Vaganten
kein Duldungsrccht im Sinne des Concordats vom 3. August

1819 hergeleitet wcrdcn könnc. Deßhalb^ wurdc gegcn den

Vorort die Erwartung auögefprochcn, es werde sich derselbe

selbst bei denjenigen Cantonen, welchen dcm Ergcbnissc

bisheriger Nachforschungen zufolge jene heimathlosen Familien

angehören, zum Zweck ihrer Anerkennung und Aufnahme

nachdrücklich verwenden, und es fchciut dicse Vcrwendung mit

günstigem Erfolg eingetreten zn sein. Mittlerweile handelte

es sich um die Fortschaffung einer ncueu Anzahl von neunzehn

Heimathlosen, welche theils zu Neuenbürg untergebracht wordcn,

und dcrcn Zurücknahme dic dortscirigc Rcgicrung voit

dcm Stande Bcrn vcrlangte, theils aber im hicsigcn Eauton
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aufgegriffen und cinstwcilcn in die äußere Gefangcnfchaft in

Bern verlegt wurde». In Bezug auf diefe Heiinathlofen
wurde gemeinschaftlich mit den neuenburgifchen Behörden die

nämliche Vorkehr getroffen, wie mit den früher eingedrungenen

Individuen dieser Classe, nnd dieselben zu Ermittlung
ihrer Herkunst und Heimweisung nach dem Vororte spcdirt.
ES bcwcisen abcr dicse Zustände die Dringlichkeit einer

Vervollständigung dcr bisherigen Heimathloscnconcordate in dem

Sinne, wie sie bereits im Schooße der Tagfatzuug in Anregung

gebracht wordcn ist, wofür sich die Berichte aus den

Grenzämtern ebenfalls auf's Dringendste aussprechen, da noch

hic und da Einschmuggelungen solcher Unglücklicher in unsern

Canton von angrenzenden Cantonen versucht werden.

Hicr mag auch die Anzeige einer Verfügung Platz sindcn,

welche 1844 auf den Antrag der Polizeifection vom

Negicrungsrathe erlassen worden ist, und wodurch cine größere

Vollständigkeit in der Führung der Civilstandsregister bezweckt

wurde. Durch diese Verfügung wurden die sämmtlichen Pfarrämter

nngewicfcn, von nun an den Taufschein eines jeden

Einsassenkindes ihres Kirchspiels dem Pfarramte seines Burgerortcs

zur Einschreibung in den dortige» Tauf- und Burger-
rodcl von Amtes wcgcn zn überscndcn, und die Gebühr für
den Schein sogleich bei der Taufe von dem Vatcr dcS KindcS

zu bczichen. Um den init dicscr Maßregel beabsichtigten

Zweck vollständig zu erreichen, wurdcn die Herrcn Geistlichen

ferner angewiesen, auch von dcr Copulation und dem Todesfälle

eincs jcdcn Einfassen dcni Pfarramtc des betrcffcndcn

Burgerortcs von Amts wegen ungesäumte Anzeige zugehen

zu lassen.

BurgerrcchtSankaufS-Begehren von Fremden wurden im

Jahre 1844 von dcr Polizeisection achtzehn, NaturalisationS-
Begehren fünf behandelt, nnd drei Frcmdcn crtbciltc dcr

Große Nach die Naturalisation, nämlich zwei Tcutfcbcn und

eincm Sardinicr.
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V Gewerbspolizei.

Was die nähere Bestimmung des Milchmaßeö anbetrifft,
wofür die Polizeisection dem Negicrungsrathe wiederholt
Anträge vorgelegt hatte, so faßte derselbe unterm 18. Jänner
1844 dcn endlichen Entscheid, von der Einführung besonderer

Milchmaße zu abstrahircn, und es ohne weitere Verfügung
bei dem Bestehenden bewenden zu lassen, wonach also das

allgemeine Gesetz auch für die Messung dcr Milch Regel
machen soll. Für die Liquidation des obrigkeitlichen Vorrathes
von Gewichten und Maßen wurden die geeigneten

Anordnungen getroffen, um dieselbe im Laufe des Jahres zu
beendigen. Im Ucbrigcn bietet die Vollziehung der neuen Maß-
und Gcwichtsordnung keinen Stoff zu weitem Bemerkungen.

Betreffend die Aufsicht über den Brodverkauf, so wurde
die Polizeisection vom Negicrungsrathe mit der Untersuchung
und Begutachtung der Frage beauftragt, ob die durch Beschluß

vom 29. December 1837 aufgehobene Brodtare nicht wieder

einzuführen sei. Um diese wichtige Frage einer gründlichen

Prüfung unterwerfen zu können, fand sich die Polizeisection

veranlaßt, aus allen Theilen des Landes genaue Berichte
darüber einzuziehen, welchen Einfluß die Aufhebung der Brodtare

auf den Preis des Brodes ausgeübt habe, ob im Publicum

übcr diefe Maßnahme gegründete Beschwerden obwalrcn,
ob man sich bci dcm gegenwätigcn Zustande, wo die Bestimmung

des Brodpreises dcn Brodverkäufern nnd somit dcr

freien Concurrenz anheimgestellt fei, wohl befinde, und kein

Bedürfniß nach einer Veränderung vorhanden sei, oder ob

die Wiederherstellung einer Tare im Allgemeinen gewünschi

werde, und ob erhebliche Gründe und namentlich die Sorge

für das allgemeine Wohl eine solche Maßnahme erfordern.

Das Hcmptrefultat dicscr aus dcm ganzcn Canton cingcfam-

mclten Berichte bestand nnnmchr darin, daß wenig odcr kciuc

gegründeten Bcfchwcrdcn übcr dic Aufbcbung dcr Brodiarc
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gehört wurden, daß die Ansichten und Wünsche, ob eine

Brodtare wieder eingeführt werden sollte oder nicht, sich

ungefähr gleich stellten, daß diejenigen Gemeinden, welche sich

für eine Wiedereinführung der Tare ausgefprochen, im
Allgemeinen wenig erhebliche oder gar keine Motive dafür
anzubringen wußten, daß hingegen verschiedene Gemeinden, welche

die dermalige Einrichtung beizubehalten wünschten, das

obligatorische Vorwögen deö Brodes und die Aufhebung dcr

Vorschrift, daß dasselbe in Laiben von ganzen Pfundcn verbacken

werden solle, verlangten. Jene Motive für Wiedereinführung
der Brodtare beruhten auf der Klage, daß die Brodpreife
seit Aufhebung der Tare immer theuer geblieben seien und

mit dcn Kornpreisen nicht im richtigen Verhältnisse stehen.

Es glauben die Gemeinden, welche diese Ansicht aussprachen,

daß durch eine Tare dieses unrichtige Verhältniß ausgeglichen

würde; sie verkennen jedoch nicht, daß die Ursache der theuern

Brodpreise hauptsächlich auch den Müllern zuzuschreiben sei,

und daß über diese eine gehörige Aufsicht Statt finden sollte.

Es ist aber auf der andern Seite richtig bemerkt worden,

daß die Feststellung einer für den ganzen Canton billigen
Brodtare ungemein schwierig, ja wohl unthunlich sei. Als
ferneres Motiv wurde angeführt, daß die Bäcker sich über

dcn Brodpreis verständigen, so daß das Publicum die Wohlthat

der freien Concurrenz nicht genieße. Dagegen befinden

sich andere Gegenden bei der freien Concurrenz wohl, und

gegcn cin Einverständnis der Bäcker können sich Gemeinden

und Privaten durch Vereinsbäckereien am Beßten schützen.

UebrigenS wird allmcilig die freie Concurrenz und die

Vermehrung dcr Bäcker auch hier den Uebelstand heben. Mehrere
Gemeinden, welche die Wiedereinführung der Brodtare wünschen

haben gar kein Motiv dafür anzubringen, sondern

dieser Wunsch ging hervor aus der Vorliebe zu alten

Gewohnheiten. Es sind vorzugsweise die meisten Gemeinden

des Oberlandes, welche für die Wiedereinführung dcr Brod-
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tare gestimmt haben, weil allerdings in diesen Gegenden die

Concurrenz mangelt; allein es ist nicht zu übersehen, daß es

eben auch Stimmen aus diesen Gegenden waren, welche seiner

Zeit bei der Einführung einer Brodtare gegen dic Berech-

nungsart rcclamirten und eine billigere Tare für sich in
Anspruch nehmen wollten. Was die Wünsche für das
obligatorische Vorwagen dcs BrodeS und die Aufhebung der

Vorschrift, daß das Brod in Laiben von ganzen Pfunden
verbacken werden foll, betrifft, fo sind diesc Fragcn bei der

Berathung der neuen Verordnung über dcn Brodverkauf bercits

reiflich erwogen wordcn, und nicht ohne überwiegende Motive
sind dic dahcrigcn Bestimmungen so gefaßt worden, wie sie

in dcr dermaligen Verordnung stehen. WaS dann endlich die

Klagen über schlechte Qualität des Brodes und leichtes
Gewicht betrifft, welche in mehreren Berichten ausgesprochen

waren, so beruhen dieselben einzig und allein auf eincr

mangelhaften Erecution des Gesetzes, und die Polizciscction
ist überzeugt, daß, wenn die Verordnung vom 10. Qctobcr

1838, wclchc dem Publicum alle wünschbare Garantie für
richtiges Gewicht und gute Qualität dcs Brodes gewährt,
überall gehörig gehandhabt würde, jcnc Alagcn durchwcg

aufhörten, und sclbst dcr Wmifch um Wicdcrcinfühvung einer

Tare sich allmälig ganz verlieren würdc. Neben der

Betrachtung, daß stete Abeurderung einmal erlassener Verordnungen

sehr uachtheilig auf das Publicum und auf die gute

Ordnung und Polizei im Lande wirkt, mußte daher die Polizeisection

finden, es seien durchaus keine erheblichen und

überwiegenden Gründe vorhanden, um im Interesse des

allgemeinen Wohls zu der schwierigen Wiedereinführung einer

gesetzlichen Brodtare zu schreiten, welcher Ansicht auch der

Regierungsrath beigepflichtet hat.
Einen andern Gegenstand dcr Gewerbspolizei bildete die

Untersuchung der Frage, ob in Betreff der commis vovs^eurs
im Canton Bern beschränkende polizeiliche Maßnahmen zu
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treffen sein möchten. Zu dem Ende hatte sich die Polizeisection

aus den sämmtlichen Cantonen Aufschlüsse über die

dort bestehenden Verhältnisse der «ommis vo^sSeur« vcrfchafft.
Die eingelangten Berichte erzeigten, daß in der Mehrzahl der

übrigen Cantone nnd selbst in solchen, wo der Grundsatz der

Gewerböfrcihei nicht proclamili ist, wie z. B. in Baselstadt, die

sogenannten ««m,«is v«vaKours für Warenbestellungen weder

ein Patent zu lösen noch eine Gebühr zu bezahlen haben.

Bei der im Canton Bern durch die Verfassung grundsätzlich

anerkannten Gewerbsfreiheit glaubte daher auch die Polizeisection,

es sei um so viel weniger der Fall, die bisherige

Freiheit in diesem Zweige dcs Verkehrs zu beschränken. Dieser

Ansicht huldigte auch dcr Regierungsrath nach Anhörung dcs

dahcrigcn Gutachtens.

Als eines Gegenstandes der Marktpolizei ist ferner eines

regierungsräthlichcn Beschlusses vom 4. Juli 1844 zu

erwähnen, wodurch auf den Antrag der Polizeisection denjenigen

Ortfchaftcn, insbesondere im Amtsbezirk Aarwangen, der

fernere Bezug von Gebühren untersagt wordcn ist, welche

dieselben unter dcr Bcncnnung von Marktgefällen feit vielen

Jahren entgegen dcn bcstchcnden Verordnungen und ohne eine

Concession zu besitzen, von jedcm Stück Bich, welches auf
dcn Markt gebracht wurdc, erhoben und zu Polizeiausgaben
verwendet haben.

Die Polizeisection hielt im Jahre 1344 51 Sitzungen.
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